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Die Planungshilfe zur Steuerung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) für Städte, Ge-

meinden und Projektträger, welche die Regierung von Unterfranken erstellt hat, wurde im Rahmen 

der vorliegenden Bauleitplanung als Grundlage genutzt. Aus dieser Planungshilfe geht hervor, 

dass sich die Vorhabengebiete für Photovoltaik vorwiegend in Räumen mit geringem Raumwider-

stand befinden (regionalplanerisch i.d.R. geeignete Flächen), teilweise aber auch Flächen mit ho-

hem Raumwiderstand überlagern (regionalplanerisch i.d.R. nicht geeignete Flächen). Das liegt an 

der teilweisen Lage im Vogelschutzgebiet bzw. an der Betroffenheit von geschützten Vogelarten. 

 

Zur vorliegenden Planung stellen wir Folgendes fest: 

 

1. Ausbau erneuerbarer Energien 

Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist gem. Ziel 6.2.1 LEP durch 

den im überragenden öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit die-

nenden Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu 

erfolgen. Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuerbaren Energien dient in der 

Folge dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, der Ressourcenschonung und dem 

Klimaschutz. Gemäß den Grundsätzen B VII 1.1 und 1.2 RP3 ist in allen Teilräumen der Re-

gion eine sichere, kostengünstige, umweltschonende sowie nach Energieträgern breit diver-

sifizierte Energieversorgung anzustreben. Verstärkt soll dabei auf erneuerbare Energieträger 

abgestellt werden. Mit Blick auf Photovoltaik soll gem. Grundsatz 6.2.3 LEP im notwendigen 

Maße auf die Nutzung von Flächen für Anlangen in landwirtschaftlich benachteiligten Ge-

biete hingewirkt werden. So trägt die vorliegende Planung diesen Festlegungen Rechnung.  

 

2. Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Standortraum 

2.1. Landschaftsbild und Erholung 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen können das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. 

Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. Grundsätze 7.1.3 LEP). 

Gemäß den Grundsätzen B VII 5.1.1 und 5.1.2 RP3 sollen Anlagen zur Sonnenenergienut-

zung bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten errichtet werden. Bei der Errichtung von An-

lagen außerhalb von Siedlungsgebieten soll darauf geachtet werden, dass Zersiedelung und 

eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes soweit wie möglich vermieden werden. Daher 

sollen FF-PVA räumlich konzentriert und möglichst in räumlichem Zusammenhang zu anderen 

Infrastruktureinrichtungen an vorbelasteten Standorten errichtet werden. Hierzu zählen z.B. 

Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder 

Konversionsstandorte (vgl. Begründung zu Grundsatz 6.2.3 LEP). 
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Gemäß der Landschaftsbildbewertung Bayern (LfU 2015) liegen die Teilflächen innerhalb der 

Landschaftsbildeinheiten flaches bzw. flachwelliges Steigerwaldvorland in der Region Main-

Rhön mit überwiegend geringer bzw. mittlerer landschaftlicher Eigenart und geringer bzw. mitt-

lerer Erholungswirksamkeit. Einige geplante Standorte können als vorbelastet gelten, so bei-

spielsweise die Teilflächen A1 und A2, welche in direkter Umgebung einer 220 kV Freileitung 

bzw. eines Asphaltmischwerks liegen. Auch die Teilfläche A3 wird von der Freileitung über-

spannt bzw. grenzt an eine Bundes- und eine Staatsstraße an und ist damit vorbelastet. Die 

Teilflächen A4 und A5 weisen keine Vorbelastung auf. Eine räumliche Konzentration mit ande-

ren Energieanlagen findet daher nur zum Teil statt. Nach einer überschlägigen Prüfung mittels 

der 3D-Analyse des EnergieAtlas Bayern ist zu erwarten, dass die geplanten Sondergebiets-

flächen überwiegend nicht von Wohngebieten aus einsehbar sein werden, da sie durch Baum-

reihen und Grüngürtel abgeschirmt werden. Allein bei der Teilfläche A5 ganz im Süden des 

Gemeindegebietes ist vermutlich eine starke Sichtbarkeit vom südlichen Wohngebiet in 

Hirschfeld aus gegeben. Um eine Beeinträchtigung des Wohnstandortes zu vermeiden, sollte 

bei der konkreten Planung einer FF-PVA auf dieser Teilfläche der Sichtschutz berücksichtigt 

werden. Im Umweltbericht wird diesbezüglich bereits eine Eingrünung nach Norden angespro-

chen, die eine Sichtbeziehung in Richtung Hirschfeld unterbinden könnte (vgl. S. 9). 

 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Teilflächen A1 bis A3 den landes- und regional-

planerischen Vorgaben in Bezug auf das Landschaftsbild Rechnung tragen. Die südlichen Flä-

chen A4 und A5 entsprechen den Kriterien der Vorbelastung und der räumlichen Konzentra-

tion mit anderen Energieanlagen nicht, liegen jedoch auch nicht in einem besonders hochwer-

tigen Landschaftsbild. 

 

2.2. Natur und Artenschutz 

Die Teilfläche A2 liegt komplett im Vogelschutzgebiet „Schweinfurter Becken und nördliches 

Steigerwaldvorland“. Sie grenzt zudem im Südosten an ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet 

sowie an das Feuchtbiotop mit der Nr. 6027-0133-001 „Großseggenried im Sulz“ an, von des-

sen Fläche gemäß den Informationen in unserem Raumordnungskataster 90% zu den gesetz-

lich geschützten Bereichen zählen (Art. 23 Bayerisches Naturschutzgesetz). Im Nordosten 

grenzt die Fläche an das Biotop „Brachfläche am Kämmlingsberg“ an. Insofern handelt es sich 

um eine naturschutzfachlich sehr sensible Fläche. Die Lage von Potenzialflächen im Vogel-

schutzgebiet ist als hoher Raumwiderstand zu betrachten, die Natura 2000-Gebiete sind im 

Rahmen der Planungshilfe der Regierung von Unterfranken den Gebieten zugeordnet, die für 
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die Errichtung von FF-PVA nicht geeignet sind. In den Natura-2000-Gebieten sind generell 

alle Veränderungen und Störungen unzulässig, die zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile füh-

ren können. Durch FF-PVA würden die wertvollen Lebensräume großflächig umgestaltet 

und dadurch Erhaltungsziele gefährdet. Bei der Förderung von FF-PVA auf Acker- und 

Grünlandflächen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten in Bayern sind die Natura 

2000-Gebiete bewusst ausgeschlossen. 

 

Auch die Teilfläche A3 im Nordosten des Gemeindegebietes ist bezüglich des Artenschutzes 

als sensibel einzustufen. Sie grenzt im Südwesten direkt an das o.g. Vogelschutzgebiet an; 

zudem geht aus der Fachkarte 1 „Natur- und Artenschutz“ der Planungshilfe hervor, dass sie 

in die Brutgebiete des streng geschützten Ortolans bzw. in die daran angrenzende Puffer-

zone hineinreicht. In der aktuellen Roten Liste Bayerns von 2016 (Brutvögel) wird der Ortolan 

in der Kategorie „vom Aussterben bedroht“ geführt. Zudem zählt er zu den besonders zu 

schützenden Arten des Anhang 1 der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Darum ist auf die-

sen Flächen ebenfalls ein hoher Raumwiderstand verzeichnet. Die Teilfläche A5 grenzt im Os-

ten auch direkt an das SPA-Gebiet bzw. an das kartierte Biotop „Rotholz“ an. Darüber hinaus 

grenzt sie im Süden an Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“ an. Im Umweltbe-

richt ist ausgeführt, dass „aufgrund der Lebensraumausstattung in den Änderungsbereichen 

mit bodenbrütenden Vogelarten wie der Feldlerche und der Schafstelze zu rechnen ist“. 

Ebenso wird auf das mögliche Vorkommen der Dorngrasmücke, des Neuntöters oder des Or-

tolans hingewiesen (vgl. S.7). 

 

Gemäß Grundsatz 7.1.6 LEP sollen Lebensräume für wildlebende Arten gesichert und entwi-

ckelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sol-

len erhalten und wiederhergestellt werden. Gemäß Ziel B I 2 RP3 sollen die wertvollen Land-

schaftsteile der Region in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente 

der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild 

und als Lebensräume seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften ge-

stärkt werden. 

 

Daher bestehen seitens der höheren Landesplanung erhebliche Bedenken, ob der vorlie-

gende Planänderungsentwurf mit den naturschutzfachlichen Belangen vereinbar sein kann. 

Dabei geht es insbesondere um die Nutzung der Teilfläche A2 bzw. der südwestlichen Berei-




